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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.4367/J der 
Abgeordneten Peter Wurm u.a. wie folgt: 

 

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie für die Verhandlungen betreffend die Revision der Fluggastrechte-Verordnung 
(VO (EG) Nr. 261/2004) auf EU-Ebene federführend ist. Für die inhaltliche Beantwortung der 
Fragen 1 bis 13 ist daher auf die Zuständigkeit des BMVIT zu verweisen, das eine gleichlau-
tende Anfrage erhalten hat (vgl. parlamentarische Anfrage Nr. 4470/J).  

Allgemein sei festgehalten, dass sich das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz im Rahmen der innerösterreichischen Koordinierung gegen eine Verschlech-
terung der Rechte der Flugpassagiere einsetzt und im Zuge dessen auch eine Sachbearbeite-
rin des BMASK an einzelnen Ratsarbeitsgruppensitzungen in Brüssel neben dem verhand-
lungsführenden BMVIT teilgenommen hat. Die letzte Sitzung unter lettischem Vorsitz hat am 
11.5.2015 stattgefunden.  

Nach derzeitigem Verhandlungsstand soll dem im Juni 2015 tagenden Rat (Verkehr, Tele-
kommunikation und Energie) ein Sachstandsbericht vorgelegt werden; die Erzielung einer 
generellen Ausrichtung scheint nach der aktuellen Verhandlungslage nicht möglich, da noch 
wichtige Punkte strittig sind. Außerdem hat die Europäische Kommission mit dem Zurückzie-
hen des Textvorschlages gedroht, weil nach dem jetzigen Entwurf die Ziele der Revision, 
nämlich eine Vereinfachung der Anwendbarkeit und bessere Durchsetzung der Rechte durch 

GZ: BMASK-90180/0023-III/2015  

 Wien, 20.05.2015 

4162/AB 1 von 2

vom 21.05.2015 zu 4367/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



 

Seite 2 von 2 zu Geschäftszahl: BMASK-90180/0023-III/2015 

die Fluggäste nicht erreicht würden sowie der aktuelle Text auch einseitig zu Gunsten der 
Airlines sei.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Rudolf Hundstorfer 
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